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Einleitung

A. Einführung in die Problemstellung

„Es ließe sich wohl eine Geschichte des Abendlandes denken, die alles Geschehen in Zu-
sammenhang brächte mit den beiden formalen Prinzipien der Einheit und der Vielfalt. 
Könnte man doch sagen, dass seit über einem Jahrtausend ein Hin- und Herpendeln statt-
habe zwischen der Tendenz zur Vereinheitlichung, die aber nie zur völligen Einheit führt, 
und der Tendenz zur Aufsplitterung, die aber nie zur völligen Auflösung fortschreitet. 
Beide Tendenzen verbinden sich in verschiedenen Epochen mit verschiedenen Umständen 
und Kräften.“1

Diese Beschreibung des Historikers Ludwig Dehio in seinem Werk Gleichgewicht 
und Hegemonie bezieht sich vordergründig auf die Entstehung des europäischen 
Staatensystems bis zum Scheitern des spanischen Hegemonialstrebens unter Kö-
nig Philipp II. Gleichwohl trifft es zu, wenn Günther Nonnenmacher anmerkt, 
dass dieses Dilemma zwischen Einheit und Vielfalt genauso eine Beschreibung 
des europäischen Integrationsprojekts unter dem Dach der Europäischen Union 
darstellt.2

Dieses spannungsgeladene Hin und Her zwischen Vielfalt und Einheit ist das 
typische Merkmal für eine föderale Ordnung.3 In diesem Sinne ist auch die Euro-
päische Union als ein föderales System zu verstehen.4 Zu beachten ist dabei aber, 
dass der Föderalismus zuweilen entweder nur als staatliches, das heißt nationales, 
oder als zwischenstaatliches, das heißt internationales, politisches Organisations-
prinzip5 verstanden wird.6 Dem entspricht das historisch gewachsene Begriffs-
paar vom Bundesstaat und Staatenbund.7 Die Einführung dieser Begriffe hat ihre 
Grundlage in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich die USA, die 
Schweiz und Deutschland von einem Staatenbund zu einem Bundesstaat weiter-

1 Dehio, Gleichgewicht oder Hegemonie, S.  21.
2 Siehe Nonnenmacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. September 2012, S.  1.
3 Magiera, Föderalismus und Subsidiarität als Rechtsprinzipien der Europäischen Union, in: 

Schneider/Wessels (Hrsg.), Föderale Union – Europas Zukunft?, S.  71 (73).
4 Siehe dazu unten S.  14 ff.
5 Zu den unterschiedlichen Ansätzen hinsichtlich des Verständnisses des Begriffs „Födera-

lismus“ siehe Greber, Die vorpositiven Grundlagen des Bundesstaates, S.  70 ff.
6 Magiera, Föderalismus und Subsidiarität als Rechtsprinzipien der Europäischen Union, in: 

Schneider/Wessels (Hrsg.), Föderale Union – Europas Zukunft?, S.  71 (77).
7 Dazu ausführlich Schönberger, AöR 129 (2004), S.  81 (88 ff.).
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entwickelt haben.8 Bei diesem Gegensatzpaar ist es gleichwohl nicht geblieben, 
vielmehr wurde der Grundgedanke ausgeweitet und erfasst etwa die Begriffspaa-
re Souveränität der Einzelstaaten oder Souveränität des Bundes, Vertrag oder 
Verfassung, Außen oder Innen, sodass Schönberger zutreffend darauf hingewie-
sen hat, dass sich die Föderalismusdebatte oftmals nicht mehr um die Postulate 
der Vielfalt in der Einheit bzw. der Einheit in der Vielfalt dreht, sondern nur noch 
Einheit oder Vielfalt bedeutet.9 Diese dualistische Verrechtlichung des Föderalis-
mus entweder im Rahmen des Staatsrechts oder des Völkerrechts beinhaltet aber 
einerseits immer den Staatsbegriff und verdeckt andererseits damit zugleich, dass 
diesem auch als übergreifendes und demnach trans- bzw. supranationales Ord-
nungsprinzip Bedeutung zukommen kann.10 Die in Anlehnung an Carl Schmitt in 
der Literatur jüngst wieder aufgegriffene Bundeslehre11 erscheint für die Diskus-
sion um die Rechtsnatur der Europäischen Union hingegen als passendere Analy-
sefolie.12 Die vorliegende Untersuchung knüpft an diese Idee der Europäischen 
Union als Bund jenseits der überkommenen Dichotomie von Staatenbund und 
Bundesstaat an. Sie versteht dabei die Bundeslehre als eine heuristische Konst-
ruktion und nutzt das in Art.  258 ff. AEUV normierte Vertragsverletzungsverfah-
ren als einen Baustein zum besseren Verständnis der Europäischen Union. Dabei 
erscheint das Vertragsverletzungsverfahren auch als ein Instrument zum Aus-
gleich der föderalen Spannung zwischen Vielfalt und Einheit.

Der erste Anknüpfungspunkt ist die Einhegung des Föderalismus als politisches 
Ordnungsprinzip. Dies erfolgt durch das Recht, sodass sich die Europäische Uni-
on auch als Rechtsgemeinschaft verstehen lässt.13 Die föderale Besonderheit ist 
dabei, dass in der Europäischen Union Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung 
voneinander getrennt werden.14 Damit wird sowohl der Einheit als auch der Viel-
falt als föderale Prinzipien Rechnung getragen. Während die Europäische Union 
die rechtlichen Vorgaben macht, die Einheit bewirken sollen, verbleibt die Rechts-
durchsetzung bei den Mitgliedstaaten, um Vielfalt zu gewährleisten.15 Man 

8 Schönberger, Bundeslehre und Europäische Union, in: Franzius/Mayer/Neyer (Hrsg.), 
Strukturfragen der Europäischen Union, S.  87 (89).

9 Schönberger, Bundeslehre und Europäische Union, in: Franzius/Mayer/Neyer (Hrsg.), 
Strukturfragen der Europäischen Union, S.  87 (89).

10 Vgl. auch Schönberger, Bundeslehre und Europäische Union, in: Franzius/Mayer/Neyer 
(Hrsg.), Strukturfragen der Europäischen Union, S.  87 (88).

11 Schmitt, Verfassungslehre, S.  361 ff.
12 Siehe ausführlich unten S.  28 ff.
13 Vgl. auch Habermas, Die Krise der Europäischen Union im Lichte einer Konstitutionali-

sierung des Völkerrechts – Ein Essay zur Verfassung Europas, in: Habermas (Hrsg.), Zur Ver-
fassung Europas – Ein Essay, S.  39 (56) zur Verkoppelung von Recht und Politik im Rahmen 
einer Verfassung durch das Recht selbst als Medium.

14 Zu dieser vollzugsföderalen Konstruktion siehe unten S.  35. Zum Gegenmodell in den 
Vereinigten Staaten von Amerika Hertel, Formen des Föderalismus. Die Beispiele der USA, 
Deutschlands und Europas, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Europäischer Föderalismus, S.  13 ff., so-
wie Becker, JöR N.F. 39 (1990), S.  67 (77).

15 Auf den Verwaltungsvollzug beschränkt siehe instruktiv Schmidt-Aßmann, Das allgemei-
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spricht bei diesem Modell von einem indirekten Vollzug. Im föderalen Kontext 
lässt sich auch von einem Vollzugsföderalismus sprechen. In dieser föderalen 
Ausgestaltung der Europäischen Union lassen sich zwei Ebenen ausfindig ma-
chen. Es handelt sich dabei zum einen um die Ebene der Europäischen Union als 
Suprasystem und zum anderen um die Ebene der Mitgliedstaaten als Subsystem.16 
Funktionsbedingung eines derartigen Vollzugsföderalismus ist, dass sich das 
Recht der übergeordneten europäischen Ebene gegenüber dem Recht der unterge-
ordneten Mitgliedstaaten prinzipiell durchzusetzen vermag.17 Hierfür wurde vom 
Europäischen Gerichtshof – genannt seien in diesem Zusammenhang nur die 
Rechtssachen van Gend & Loos18 und Costa/E.N.E.L.19 aus den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts – der Vorrang des supranationalen Unionsrechts 
vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten begründet. Der Vorrang des Uni-
onsrechts ist mittlerweile als Teil des acquis communautaire anzusehen.20 Die 
Sicherung dieses umfassenden Vorrangs des Unionsrechts wurde von den Euro-
päischen Verträgen in die Hände der Europäischen Kommission und des Europä-
ischen Gerichtshofs gegeben. Als wichtigstes Instrument einer föderalen Aufsicht 
dient dabei das Vertragsverletzungsverfahren nach Art.  258 bis Art.  260 AEUV. 
Während die Kommission über die Befugnis verfügt, das Verfahren einleiten zu 
können, ist es am Gerichtshof abschließend darüber zu befinden, ob der Mitglied-
staat gegen Unionsrecht verstoßen hat. Dem Gerichtshof kommt in diesem Streit 
zwischen zwei Ebenen eine föderale Bedeutung zu; er nimmt die notwendige 
Funktion eines föderalen Schlichters ein.21 

Die föderale Klärung von Streitigkeiten zwischen zwei Ebenen wirft die Frage 
nach der Binnenbeziehung dieser beiden Ebenen zueinander auf.22 Dies ist der 
zweite Anknüpfungspunkt. Die Europäische Union ist in ihrem Ursprung eine 
Rechtsordnung des Völkerrechts.23 Dies belegen schon die Gründungsakte, wel-
che – und dies gilt für jeden Reformvertrag bis hin zum Vertrag von Lissabon – 
völkerrechtliche Verträge sind. Dementsprechend ließe sich der Gedanke aufwer-

ne Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2.  Aufl., Rn.  7/6 ff.; Augsberg, Europäisches Verwal-
tungsorganisationsrecht und Vollzugsformen, in: Terhechte (Hrsg.), Verwaltungsrecht der Eu-
ropäischen Union, S.  201 ff.; umfassend Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997. 

16 Greber, Die vorpositiven Grundlagen des Bundesstaates, S.  9, weist in Bezug auf den Bun-
desstaat ebenfalls darauf hin, dass es stets zwei Ebenen gibt, welche er als territoriale Macht-
ebenen versteht, die sich nicht nur auf die Regierung beschränken, sondern alle Funktionen des 
Staates mit einbeziehen.

17 Franzius, Europäisches Verfassungsrechtsdenken, S.  38, spricht von einer elementaren 
Funktion bzw. von einem Grundprinzip.

18 EuGH, Rs. 26/62, Slg. 1963, 6 – van Gend & Loos.
19 EuGH, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1259 – Costa/E.N.E.L. 
20 Mayer, GLJ 6 (2005), S.  1497 (1499).
21 Siehe dazu unten S.  39 ff. sowie S.  285 ff.
22 Siehe dazu unten S.  88 ff.
23 Siehe hingegen allgemein Franzius, Europäisches Verfassungsrechtsdenken, S.  29, der 

den völkerrechtlichen Ursprung der Europäischen Union insgesamt anerkennt, ihn aber gleich-
wohl für bedeutungslos erachtet.


